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(1Ob176/63)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1963

Norm

ABGB §914 IIIi

ABGB §1405

WWG §15 Abs8

Rechtssatz

Von einem Rechtsanwalt kann vorausgesetzt werden, daß er sich anläßlich der Übernahme einer

(Fondseigentumswohnung) Eigentumswohnung auch ohne ausdrücklichen Hinweis des Vormannes über die damit

schablonenmäßig verbundenen Verpflichtungen gegenüber dem WWF im klaren ist.
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